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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig, Gülse-
ren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, 
Gisela Sengl, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Christian Hierneis, Paul Knob-
lach, Rosi Steinberger, Hans Urban, Christian Zwanziger und Fraktion (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Bürgerenergie stärken – EU-Richtlinie zügig umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine schnellstmögliche 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (EE-Richtlinie) einzusetzen.  

Die Umsetzung in nationales Recht soll nach diesen Maßgaben erfolgen: 

1. Die Strommenge aus EEG-geförderten Erneuerbaren-Energien-Anlagen, die der 
Eigenversorgung dient, soll von allen Abgaben, Umlagen und Gebühren freigestellt 
werden. 

2. Die Strommenge aus nicht oder nicht mehr EEG-geförderten Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen, die der Eigenversorgung dient, soll unabhängig von der Vermarktung 
der Überschussmenge von allen Abgaben, Umlagen und Gebühren freigestellt wer-
den. 

3. Mieterstrom soll in diesem Sinne nicht anders behandelt werden als die individuelle 
Eigenversorgung. 

4. Die durch die EE-Richtlinien erlaubten Ausnahmen von dieser Befreiung sollen bis 
mindestens 2026 und so lange, wie der Anteil der erneuerbaren Erzeugungskapa-
zität zur Selbstversorgung nicht mehr als 8 Prozent der gesamten installierten 
Stromerzeugungskapazitäten beträgt, nicht angewendet werden. 

 

Begründung: 

Nach langen Verhandlungen hat das Europäische Parlament am 13.12.2018 die Neu-
fassung der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len erlassen und damit ein eindeutiges Zeichen für eine dezentrale und bürgerfreundli-
che Energiewende gesetzt. 

Das Anliegen hinter dieser EE-Richtlinie ist die Schaffung eines Rechtsrahmens, der es 
Eigenversorgern ermöglicht, Elektrizität ohne unverhältnismäßig hohe Belastungen zu 
erzeugen, zu speichern, zu verbrauchen und zu verkaufen. Das Herzstück dabei ist die 
Vorgabe, den zur Eigenversorgung erzeugten erneuerbaren Strom von allen Abgaben, 
Umlagen und Gebühren zu befreien. 

Für Anlagen mit einer installierten Leistung unter 30 Kilowatt ist dies bis spätestens zum 
30.06.2021 zwingend in nationales Recht umzusetzen. Für größere Anlagen bzw. für 
EEG-geförderte Anlagen gestattet die EE-Richtlinie den Mitgliedstaaten zwar Ausnah-
men. Um die Energiewende voranzubringen und die Eigenversorgung tatsächlich zu 
stärken, soll von diesen Ausnahmeregelungen aber kein Gebrauch gemacht werden, 
solange es dadurch nicht zu unverhältnismäßigen finanziellen Belastungen des 
Stromsystems kommt. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/1638 

Bürgerenergie stärken - EU-Richtlinie zügig umsetzen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Martin Stümpfig 
Mitberichterstatter: Rainer Ludwig 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse ha-
ben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 8. Sitzung am 9. Mai 
2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: 1 Zustimmung, 1 Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Sandro Kirchner 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Martin Stümpfig, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Eva Lettenbauer, Jürgen Mistol, Verena Os-
gyan, Gisela Sengl, Dr. Markus Büchler, Patrick Friedl, Christian Hierneis, Paul 
Knoblach, Rosi Steinberger, Hans Urban, Christian Zwanziger und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/1638, 18/2216 

Bürgerenergie stärken – EU-Richtlinie zügig umsetzen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Von der Liste ausgenommen ist die Nummer 12 der Liste. Das ist der Antrag der Ab-

geordneten Horst Arnold, Ruth Müller, Martina Fehlner und anderer (SPD) betreffend 

"Tierschutz bei Tiertransporten sicherstellen" auf der Drucksache 18/1087. Der Aufruf 

dieses Antrags erfolgt auf Wunsch der SPD-Fraktion in der nächsten Sitzung.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Schließen sich die 

beiden fraktionslosen Abgeordneten diesem Votum ebenfalls an? – Gibt es Gegen-

stimmen? – Stimmenthaltungen? – Eine Enthaltung vom Abgeordneten Swoboda, an-

sonsten Zustimmung. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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